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R E H A B I L I T I E R U N G S B E S C H E I N I G U N G  
 
 
 Der deutsche Staatsbürger Horst BIENEK, geboren 1930 in der Stadt Gleiwitz, 
wohnhaft in der Stadt Potsdam, Deutscher, bis zur Verhaftung Auszubildender an einer 
Theaterschule, verhaftet am 8. November 1951 in der Stadt Potsdam, wurde am 5. März 1952 
ohne hinreichenden Grund, aus politischen Motiven heraus vom Militärtribunal des 
Truppenteils 32575 nach Art. 58-6, Teil 1, und 58-10, Teil 2 StGB der RSFSR zu 20 Jahren 
Freiheitsentzug in Besserungsarbeitslagern mit Einzug der bei seiner Durchsuchung 
beschlagnahmten Wertgegenstände – 6 Mark der DDR, 1 westdeutsche Mark und eine gelbe 
Armbanduhr ohne Aufzugskrone verurteilt. Am 9. Oktober 1955 wurde er vorfristig aus der 
Haft entlassen. Er starb am 7. Dezember 1990. 

 Auf der Grundlage von Art. 3 und 5 des Gesetzes der Russischen Föderation „Über die 
Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 wurde Horst 
Bienek posthum rehabilitiert. 
 Diese Bescheinigung wurde auf Antrag von Horst Hennig, wohnhaft unter der 
Anschrift Bundesrepublik Deutschland, Birkenweg 32, 50997 Köln-Hochkirchen, 
Tel. 02233 22244, ausgestellt. 
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